
Besondere Bedingung Nr. 4101
Total-Verkehrs-Rechtsschutz ein Pkw/Kombi

1. Vertragsgrundlagen

Allgemeine Bedingungen für die Verkehrs-Rechtsschutz-Versicherung der Allianz Elementar Vers.-AG
(VRB 2003 der Allianz Elementar Vers.-AG) bzw. Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutz-Versicherung
der Allianz Elementar Vers.-AG (ARB 2003 der Allianz Elementar Vers.-AG) bei Kombination mit Rechtsschutz
im Privat- und/oder Berufsbereich.

2. Wer ist versichert?

Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und seine Familienangehörigen (Artikel 5.1.) als

- Eigentümer
- Halter
- Zulassungsbesitzer und
- Leasingnehmer

von Fahrzeugen gemäß Pkt. 3.1.; der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf den berechtigten Lenker
und die berechtigten Insassen dieser Fahrzeuge.

- Lenker

fremder Fahrzeuge gemäß Pkt. 3.2.

3. Was ist versichert?

3.1. Fahrzeug-Rechtsschutz mit Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz (Artikel 17.2.)

für alle nicht betrieblich genutzten Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser und in der Luft sowie Anhänger
des Versicherungsnehmers und der mitversicherten Personen, die in ihrem Eigentum stehen, von ihnen
gehalten werden, auf sie zugelassen oder von ihnen geleast sind; bei den mehrspurigen Motorfahrzeu-
gen zu Lande bezieht sich dieser Versicherungsschutz jedoch nur auf Krafträder, vierrädrige Leichtkraft-
fahrzeuge (Klasse L2) und einen in der Versicherungsurkunde näher bezeichneten Personen- oder
Kombinationskraftwagen (oder mehrere in der Versicherungsurkunde näher bezeichnete Personen-
oder Kombinationskraftwagen auf Wechselkennzeichen). Wohnmobile bis 3.5 t und vierrädrige Kraft-
fahrzeuge (Klasse L5) werden Personen- oder Kombinationskraftwagen gleichgehalten.

Der Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz umfasst auch die Geltendmachung von dinglichen Herausgabe-
ansprüchen, die Fahrzeuge gemäß Pkt. 3.1. und Zubehör betreffen, soweit es sich nicht um die
Geltendmachung von dinglichen Herausgabeansprüchen zwischen Miteigentümern oder Pfandrechts-
gläubigern handelt.

Der Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz umfasst auch die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

- aus der Anmietung von Selbstfahrer-Vermietfahrzeugen,
- aus Verträgen über die Anschaffung weiterer Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser und in der

Luft sowie Anhänger und von Folgefahrzeugen,

wenn diese Fahrzeuge nicht betrieblich genutzt werden.

3.2. Lenker-Rechtsschutz (Artikel 18.2.)

Für das Lenken von Motorfahrzeugen zu Lande, zu Wasser und in der Luft sowie Anhängern, die nicht
im Eigentum einer versicherten Person stehen, nicht auf sie zugelassen sind bzw. nicht von ihr gehalten
oder geleast werden.


